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Teil I 

Ehrenvorsitz, Ehrenmitglied 
 
1. Ehrenvorsitzende/r 

Ehrenvorsitzende/r kann werden, wer sich als 1. Vorsitzende/r in besonders ho-
hem Maße um den Verein verdient gemacht hat.  
Ehrenvorsitzende erhalten als Dank und Anerkennung eine Urkunde und einen 
Erinnerungsteller mit Gravur. 

 
2. Ehrenmitglied 

Ehrenmitglied kann werden, wer sich um den Verein in besonders hohem Maße 
verdient gemacht hat oder 40 Jahre ununterbrochen ordentliches Mitglied im 
Verein ist.  
Ehrenmitglieder erhalten als Dank und Anerkennung eine Urkunde und einen 
Pokalbecher mit Gravur. 

 
3. Über die Verleihung von Ehrenvorsitz und Ehrenmitgliedschaft wird auf Vor-

schlag des Hauptvorstandes von der Mitgliederversammlung mit 2/3 Stimmen-
mehrheit der Anwesenden beschlossen. Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder 
können auf Beschluss des Hauptvorstandes von der Beitragspflicht befreit wer-
den. 

 
 

Teil II 
Ehrennadel, Leistungsnadeln, Verdienstnadel,  

 
1. Ehrennadeln 
 

1.1. Für eine Mitgliedschaft von 40 Jahren wird die goldene Ehrennadel mit Ur-
kunde verliehen. 

 
1.2. Für eine Mitgliedschaft von 25 Jahren wird die silberne Ehrennadel mit Ur-

kunde verliehen. 
 

1.3. Für eine Mitgliedschaft von 15 Jahren wird die bronzene Ehrennadel mit Ur-
kunde verliehen. 

 
2. Leistungsnadeln 
 

2.1. Auf Beschluss des Hauptvorstandes können Sportler/innen für Welt-, Europa- 
oder Deutsche Meistertitel eine goldene Leistungsnadel erhalten. 

 
2.2. Auf Beschluss des Hauptvorstandes können Sportler/innen für Landes- oder 

Bezirksmeistertitel eine silberne Leistungsnadel erhalten. 
 

2.3. Auf Beschluss des Hauptvorstandes können Sportler/innen für Kreismeisterti-
tel eine bronzene Leistungsnadel erhalten. 
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3. Verdienstnadeln 
 

3.1. Auf Beschluss des Hauptvorstandes können Vorstandsmitglieder, Übungslei-
ter/innen, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen, Kampfrichter/innen oder an-
dere Personen für 15-jährige Tätigkeit für den Verein die goldene Verdienst-
nadel erhalten. 

 
3.2. Auf Beschluss des Hauptvorstandes können Vorstandsmitglieder, Übungslei-

ter/innen, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen, Kampfrichter/innen oder an-
dere Personen für 10-jährige Tätigkeit für den Verein die silberne Verdienst-
nadel erhalten. 

 
3.3. Auf Beschluss des Hauptvorstandes können Vorstandsmitglieder, Übungslei-

ter/innen, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen, Kampfrichter/innen oder an-
dere Personen für 5-jährige Tätigkeit für den Verein die bronzene Verdienst-
nadel erhalten. 
 

 
Diese Ehrenordnung wurde vom Gesamtvorstand am 03.02.2011 genehmigt und 
vom Hauptvorstand am 19.09.2011 beschlossen. 
 
 
 
Nienhagen, den 20.09.2011 
 
gez. Hergen Korte 
 
____________________ 

Hergen Korte 
         1. Vorsitzender 


